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LANDESSCHULRAT FÜR KÄRNTEN 
PARADEISERGASSE 12·9010 KLAGENFURT 

r Landesschulrat für Kärnten· Postfach 487 . 9010 Klagenfurt I 

An das 
Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Sachbearbeiter Tel. 0 42 22/56 6 50 

D>"rchwahi 213 Klagenfurt, 26.3 . 1985 
Z1.: 2362/85 Dr. Gaßler 

Betreff: Entwurf einer 4. SchUG-Novelle; 
Begutachtung 

Der Landesschulrat für Kärnten gibt mit Erledigung seines Präsidenten (§ 7 

Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes) im Begutachtungsverfahren zum 

Entwurf einer 4. SchUG-Novelle, wie er ihm mit Erlaß des Bundesministeriums 

für Unterricht, Kunst und Sport vom 8. 2. 1985, Zl. 12.940/6-III/2/85, zu-

gekommen ist, folgende Stellungnahme ab: 

Grundsätzlich wird die mit dieser Novelle beabsichtigte Erweiterung der 

Schul partnerschaft gegenüber der bisherigen Rechtslage begrüßt. Aus diesem 

Grund wird auch die Einführung des Klassenforums und des Schulforums sowie. 

des Klassenelternsprechers und die Erweiterung der Schülermitverwaltung im 

Pflichtschulbereich als zweckmäßig erachtet. 

Eine besondere Problematik ergibt sich aber dadurch, daß durch diese No­

ve 11 e die Entschei dungsrechte des Schul gemei nschaftsausschusses erwei tert 
und analoge Berechtigungen für die Klassen- bzw. Schul foren eingeräumt 

__ werden, wodurch der Charakter dieser Einrichtungen vom beratenden Gremium 
immer mehr in di e Ri chtung von Verwaltungsorganen mit sogar behördl i chen 

Funktionen verlagert wird. Damit werden aber auch die Probleme der Amtsver­

schwi egenhei t, der Wei sungsgebundenheit und des Verhältni sses zu anderen 
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Entscheidungsträgern in der Schulverwaltung immer mehr in den Vordergrund 
gerückt. 

Wie in den Erläuterungen bemerkt wird, ist die Verpflichtung der Amtsver­
schwiegenheit für alle Funktionsträger ebenso gegeben wie die Weisungsge­
bundenheit. Es muß daher festgestellt werden, daß die verfassungsmäßige 
Weisungsfreiheit der Kollegien der Schulbehörden nicht im Analogiewege auf 
die im Schulunterrichtsgesetz geregelten Gremien übertragen werden darf. 
Außerdem muß grundsätzlich ein Weisungsrecht der Schulbehörden insbesondere 
das der Oberbehörde zukommendes Recht zur Aufhebung gesetzwi dri ger Be­
schlüsse durch die Schulbehörde im Rahmen der Bestimmungen des § 68 AVG 
angenommen werden. 

Ernste Bedenken bestehen hinsichtlich der personellen Eignung von Schülern 
und nichtgewählten Elternvertretern als Organe der Schul verwal tung. Gemäß 
den Bestimmungen des Artikels 20 des Bundes-Verfassungsgesetzes üben nach 
den Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe oder ernannte berufs­
mäßige Organe die Verwaltung aus. Nicht gewählte, sondern von den Eltern­
vereinen entsendete Elternvertreter entsprechen diesen Bestimmungen nicht. 
Schüler- und Elternvertreter müssen nicht die österreichische Staatsbürger­
schaft bes itzen, s te sind auch ni cht beei det und entsprechen daher von 
diesem Gesichtspunkt aus nicht den üblichen Bedingungen für die Organe der 
Verwaltung. Bei Schülern kommt außerdem noch hinzu, daß sie meist minder­
jährig und daher nach Bürgerlichem Recht nicht voll handlungsfähige Perso­
nen sind. Das rechtmäßige Zustandekommen von Verwaltungsentscheidungen ist 
daher vom Gesichtspunkt der Eignung der entscheidenden Organe (gesetzliCher 
Richter) problematisch. 

Im Entwurf 
(Klassen-, 
(sozusagen 

wird auch nicht geregelt, wer die einzelnen Vertretungsgremien 
Elternforum und Schulgemeinschaftsausschuß) nach außen hin 
als ihr Sprecher) vertritt. Der Schulleiter (Klassenvorstand) 

als Vorsitzender kann das Gremium als dessen Vertreter nach außen nicht gut 
gegenüber sich selbst in seiner Eigenschaft als Schulleiter vertreten. In 
Beratungsangelegenheiten müßte er sich in diesem Sinne selbst beraten. Un­
geklärt ist auch die Frage, ob das Mandat eines Lehrers z.B. im Schulge­
meinschaftsausschuß ein freies Mandat in dem Sinn ist, daß der Lehrer dort 

13/SN-128/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 8

www.parlament.gv.at



LANDESCSHULRAT FOR KÄRNTEN Zl. 2362/85 Seite 3 

weislingsfrei seine persönliche Meinung vertreten kann oder ob er an die 
Weisungen des Schulleiters und der ihn entsendenden Lehrerkonferenz gebun-

den ist. 

Schüler und Eltern sind in Schulverwaltungsangelegenheiten normalerweise 
als Parteien (Beteiligte) des Verfahrens im Sinne der Bestimmungen des AVG 
anzusehen. Soweit sie gleichzeitig Verwaltungsorgane sind, kommt für sie 
die Befangenheit in Betracht und haben sie sich jeder Amtshandlung zu ent­
halten und durch ihren Vertreter vertreten zu lassen. 

Ob alle diese Probleme schon soweit geklärt sind, daß sie keiner gesetzli­
chen Regelung mehr bedürfen und ob wegen dieser Probleme nicht zusätzliche 
Bestimmungen in den Entwurf aufgenommen werden müßten, kann in der Kürze 
der Begutachtungsfrist nicht beurteilt werden. Jedenfalls sollten sie aber 

aufgezeigt werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird folgendes ausgeführt bzw .. 

beantragt: 

Zu § 9 Abs. 2: 
Diese Bestimmungen sollten lauten: "In Schulen .•.•• zuzuweisen, wobei 
ei n Lehrerwechselvon ei ner Grundstufe zur anderen nur dann 

(Klassenzuweisung)." 

Begründung: Es ist bekannt, daß di e derzei ti ge Lösung im § 9 Abs. 2 
weniger einer pädagogischen Förderung zu verdanken ist, als vielmehr 
dem Bemühen, eine gerechtere Verwendungsmöglichkeit für Volksschulleh­
rer dort zu errei chen, wo es wegen der gene re 11 en Frei ste 11 ung von 
Volksschulleitern einen Ausgleich verschiedener Lehrverpflichtungen 
durch die Zuteilung von Leiterreststunden nicht gibt. 

Die vorgeschlagene Änderung würde mobiler sein und verschiedene Mög-
1 i chkei ten offenha 1 ten. Das generell e Verbot des Lehrerwechse 1 s von 
einer Schul stufe zur nächsten ist auch bis zur 4. Schulstufe pädago­
gisch nicht immer unbedenklich und sollte dem Schulleiter, der hier 
bessere Einblicke in die vorgegebene Situation hat, mehr Beweglichkeit 

geben. 
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In der Praxis erweist es sich, daß es Lehrer gibt, die sich ganz be­
sonders für die eine oder andere Hauptstufe (1.2.SchSst. oder 
3.4.Schst.) eignen und hervorragende Arbeit leisten. Im Gesetz sollte 
eine solche Spezialisierung nicht ausgeschlossen werden. 

Zu § 11 Abs. 7: 

Es wird angeregt, auch die Befreiung von Teilbereichen einzelner 
Pfl ; chtgegenstände zu ermögl i chen. Hi efür könnte ei n Vorschlag des 
Schulleiters vorgesehen werden. Besonders im Werkstättenunterricht 
wird eine Befreiung vom gesamten Unterricht nur selten möglich sein. 

Zu § 12 Abs. 6 und 7: 

Abs. 6 so 11 te 1 auten: IISchül er ....• Lehrer fes ts te 11 t, daß der Schü-
1er des Förderunterrichtes bedarf. 1I 

Begründung: Damit wäre die jetzt gültige Loslösung des Förderunter­
richtes für schwache Schüler während der Einstufungsphase und für lei­
stungsschwache Schül er inder ni edri gsten Lei stungsgruppe aufgehoben 
und die Anmeldung zu diesen bei den Arten des Förderunterrichtes nicht 
mehr notwendig. 

Dabei ist zu bedenken, daß ja in diesen beiden Fällen der Förderunter­
richt auf weitere Sicht betrachtet, schließlich auch vorbereitet auf 
den Einstieg oder Obertritt in eine höhere Leistungsgruppe im weiteren 
Verlauf der Schulbahn. 

Zu § 13 a: 
Die Erklärung von Veranstaltungen zu schul bezogenen Veranstaltungen 
soll ausschließlich in der Kompetenz der Schulbehörde I. Instanz lie­
gen und nicht auch in der Kompetenz des Klassen- bzw. Schul forums bzw. 
des Schul gemei nschaftsausschusses. Weiters soll en schul bezogene Ver­
anstaltungen sowie Schulveranstaltungen vom Ausmaß her limitiert wer­
den. Es muß auch überlegt werden, inwieweit durch diese neu eingefüg­
ten Bestimmungen finanzielle Auswirkungen bezüglich Vergütung von 
Reisekosten für die bei schul bezogenen Veranstaltungen teilnehmenden 
Lehrer verbunden sind. 
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Zu § 13 a Abs. 2 letzter Satz: 
Für die Entscheidung des Schulleiters müßten die Verfahrensvorschrif­
ten des § 70 gelten, dies bedeutet, daß diese Entscheidungen in den 
Katalog der im § 70 Abs. 1 aufgezählten Entscheidungen aufzunehmen 
wäre (Begründungspflicht). 

Zu § 18 Abs. 6 (neu): 
Hier sollten die einleitenden Worte lauten: "Schüler, die wegen einer 
gesundheitlichen Behinderung, aus muttersprachlichen oder entwick­
lungs- oder milieubedingten Gründen eine entsprechende Leistung ... 11 

Zu § 19 Abs. 2: 
Hier fehlt eine Bestimmung, was bei Schulnachrichten einzutragen ist, 
wenn der Schül er in Unterri chtsgegenständen ni cht beurtei lt werden 
konnte, da er dem Unterricht längere Zeit ferngeblieben ist. 

Zu § 19 Abs. 8: 
Die einleitenden Worte dieser Bestimmung sollten lauten; lI1n der 
4. Schul stufe (ausgenommen an Sonderschulen) und in der 8. Schul stufe 

11 . . . .. . 

Begründung: Die 1nformatjon über den weiteren Bildungsweg ist beson­
ders für Abgänger für Sonderschulen wichtig. 

Zu § 20 Abs. 2, 3 und 4: 
Die Bestimmungen des vorletzten und des letzten Satzes des Abs. 4 (die 
von der Novelle nicht betroffen sind) sollten auch auf die Prüfungen 
nach Abs. 2 und Abs. 3 Anwendung fi nden. Bi sher fehlt ei ne Regelung 
wie von der Schule vorzugehen ist, wenn der Schüler sich einer dieser 
Prüfungen entzieht. 

Außerdem fehlt eine Regelung was zu geschehen hat, wenn zum tolerier­
ten Fernbleiben "ohne eigenes Verschulden" auch noch ein Fernbleiben 
aus Verschulden des Schülers hinzukommt. Allenfalls könnten im Abs. 4 
die Worte lI ohne eigenes VerschuldenIl weggelassen werden. 
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Zu § 27 Abs. 2: 
a) Es gibt in der Praxis Fälle, in denen das Verbot einer freiwilli­

gen Wiederholung der 4. Hauptschulklasse für einen Schüler nach­
teilig ist. Da die Genehmigung der freiwilligen Wiederholung 
eines begründeten Antrages und der Bewilligung der Klassenkonfe­
renz bedarf, sind nachteilige Folgen für weiterführende Schu1en 
nicht zu erwarten. 

b) Ci e im Entwurf vorgesehene Formul i erung des 1 etzten Halbsatzes 
ist schwer verständlich. Es sollte die bisherige Formulierung des 
§ 27 Abs. 2 letzter Satz weiterhin bestehen bleiben. Weiters wur­
de festgestellt, daß im § 27 Abs. 2 des SchUG in der geltenden 
Fassung ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, daß bei Genehmi­
gung der freiwilligen Wiederholung Abs. 3 anzuwenden ist; diese 
Bestimmung ist im vorliegenden Entwurf nicht mehr enthalten. 
Trotzdem ist es nicht eindeutig, ob künftig § 27 Abs. 3 keine 
Anwendung bei Genehmigung einer freiwilligen Wiederholung findet. 

Zu § 43: 
Siehe die Stellungnahme zu § 57 a. 

Zu § 47 Abs. 1: 
Wi e schon in .der bi sheri gen Fassung wi rd hi er von der Zuständi gkei t 
zum 11 AussprechenIl von IMaßnahmen" der Erzi ehung gesprochen. Es ist 
nach wie vor unklar, ob für den Klassenvorstand, Schulleiter (Abtei­
lungsvorstand) und die Schulbehörde bloß eine "Verkündigungszuständig­
keit" oder wie jetzt nach der Novelle für das Klassen- bzw. Schulforum 
sowie für den Schulgemeinschaftsausschuß eine "Entscheidungszuständig­
keit" gegeben ist. In jedem Fall liegen hier aber konkurrierende Zu­
ständigkeiten vor, wobei eine Regelung fehlt, welche Stelle im Einzel­
fall zuständig ist. Eindeutig zuständig ist nach der gewählten Formu­
lierung jedenfalls nur der Lehrer. 

Zu § 51 Abs. 2: 
Hier sollte auch die Funktion des Administrators angeführt werden. 
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Zu § 57 Abs. 11: 

Aufgrund der vorliegenden Formulierung sind die Vertreter der Schüler 
bzw. Erziehungsberechtigten im Schulgemeinschaftsausschuß berechtigt, 
an allen Lehrerkonferenzen, somit auch an den Klassenkonferenzen teil­
zunehmen. Es ist fraglich, ob es zweckmäßig ist, wenn diese Personen 
auch an Kl assenkonferenznen teil nehmen, da sie vi elfach di e Probleme 
der Klasse nicht kennen. 

Zu § 57 a: 
Nach dem Entwurf soll te der § 57 a nach § 57 ei ngefügt werden. Di es 
würde bedeuten, daß er noch in den 10. Abschnitt (Funktionen des Leh·­
rers; Lehrerkonferenz ) käme; gemei nt dürfte woh 1 sei n, daß er inden 
11. Abschnitt (Schule und Schüler) eingefügt werden sollte. 

Dem gegenüber wi rd vorgeschlagen, di e vorgesehenen Bestimmungen des 
§ 57 a mit den Bestimmungen des § 43 in einem Paragraphen zusammenzu­
ziehen und diesen mit der Oberschrift "Rechte und Pflichten des Schü­
lers ll zu versehen. Dieser Paragraph könnte als neuer § 43 in den 9.Ab­
schnitt oder als § 57 a in den 11. Abschnitt eingefügt werden. 

Zu § 59 Abs. 1: 

Es .sollten auch jene Sonderschulen ausgenommen werden, in denen die 
Schül er wegen ihrer gei sti gen Behi nderung ni cht inder Lage sind, 
Schülervertreter zu bestellen. 

Hingegen sollten aber Schüler der Volksschul-Oberstufe und Schüler der 
allgemeinen Sonderschule (Oberstufe) rechtzeitig auf ihr späteres 
Wah 1 recht und auf demokrati sche Entschei dungs formen vorberei tet 
werden. 

Zu § 63 a Abs. 1: 

Klassen- bzw. Schulforen sollten lIin allen Schulen, in denen kein 
Schul gemei nschaftsausschuß besteht ll ei ngerichtet werden. Es ist ver­
ständlich, daß behinderte Schüler in Sonderschulen in Interessenver­
tretungen ni cht ei ngebaut werden können (§ 59 Abs. 1), aber es wäre 
nicht verständlich, auch deren Erziehungsberechtigte aus Interessen­
vertretungen der Eltern auszuschließen. 
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Zu § 63 a Abs. 3: 
Es sollte dem Schulleiter freigestellt werden, ob er in einem Klassen­
forum bei seiner Anwesenheit den Vorsitz übernehmen will. 

Zu § 63 a Abs. 4: 
Im Interesse einer klaren Fristenberechnung und eindeutigen Festlegung 
der Einbringungsstelle sollte diese Bestimmung lauten " ..... gerechnet 
von dem Zei tpunkt, zu dem das Verl angen an den Kl assenvorstand ge­
ste 11 t wurde •.•.. ". 

Zu § 64 Abs. 9: 
Die Verkürzung der Einberufungsfristen für den Schulgemeinschaftsaus­
schuß gegenüber der bi sheri gen Regelung wi rd nicht für zweckmäßi g 
erachtet. 

Zu § 64 Abs. 14: 
Es erscheint nicht zweckmäßig, hier einzelne Funktionsträger der Leh­
rer anzuführen und andere nicht anzuführen. Es würde genügen, wenn der 
Schulleiter Lehrer- und Schülervertreter beizuziehen berechtigt wird. 

Zu § 66 Abs. 3: 
Hier wurden zwar die Sitzungen des Schulgemeinschaftsausschusses nicht 
aber die Sitzungen des Klassen- und Schulforums angeführt. Auch zu 
diesen Sitzungen sollen die Schulärzte eingeladen werden können. 

Der Amtsführende Präsident: 
Kir c her e. h. 
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